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Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
Kreis- und Strategieausschuss am 10.11.2014, Ö 

Haushalt 2015; Beteiligungsbericht 2015 

Beteiligungsbericht_2015 

Sitzungsvorlage 2014/2203 

I. Sachverhalt: 

Art. 82 Abs. 3 LKrO bestimmt, dass der Landkreis jährlich einen Bericht über seine Beteili-

gungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen hat. Die Höhe der 

jeweiligen Beteiligungen sind als Anlagevermögen nach § 98 Nr. 4 i. V. m § 85 Abs. 2 Nr. 1 

KommHV-Doppik auszuweisen.  

Der Beteiligungsbericht soll dafür sorgen, dass die Erfüllung kommunaler Aufgaben trotz 

Ausgliederung in Gesellschaften des Privatrechts für die Kommune und den Bürger transpa-

rent bleibt.  

Berichtspflichtig sind nur Beteiligungen von mindestens 5 %. 

Mitgliedschaften in Zweckverbänden waren bisher im Beteiligungsbericht nicht enthalten. Auf 

Empfehlung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes werden sie künftig Zug um 

Zug in den Beteiligungsbericht eingefügt. 2015 wurde der Beteiligungsbericht nun wesentlich 

erweitert und setzt die Empfehlungen des BKPV vollständig um. 

Der Beteiligungsbericht ist dem Kreistag vorzulegen. Die Verwaltung hat die Landkreisbürger 

über den Beteiligungsbericht in geeigneter Form zu unterrichten, dies geschieht über die 

Veröffentlichungen im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen. Darüber hinaus ist der 

Beteiligungsbericht im Internet veröffentlicht. 

Auswirkung auf Haushalt: 

Keine unmittelbaren durch den Beteiligungsbericht. 

 

II. Beschlussvorschlag: 

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 
 

Der Beteiligungsbericht 2015 des Landkreises Ebersberg wird beschlossen. 

gez. 
 
 
Brigitte Keller 
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